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Pakistan: Fünf Christen in Todeszellen
Christen leiden unter sozialerAusgrenzung und Bedrohung

96% der ca. 180 Millionen Einwoh-
ner der Islamischen Republik Pakis-
tan sind sunnitische Muslime. Offizi-
elleStatistikensprechenvon rund2%
Christen,die jezurHälfteevangelisch
oder katholisch sind. Waren sie bei
Staatsgründung noch relativ gleich-
berechtigtundgeschützt, verschlech-
terte sich die Lage der religiösen Min-
derheiten unter dem Einfluss der Ule-
mas,der islamischenReligionsführer,
indenFolgejahrzehntenzunehmend.

"ReligiöseApartheid" -
Ein schulisches Hilfsprojekt

Spätestens seit dem Islamisie-
rungsprozess, der 1977 durch den
damaligen Präsidenten Zia ul-Haq
eingeleitet wurde, fühlen sich Chris-
ten und andere religiöse Minderhei-
ten vom gesellschaftlichen und poli-
tischen Leben des Landes abge-
schnitten. Man kann gleichsam von
einem "System religiöser Apartheid
für Nichtmuslime" sprechen. Einfa-
che Arbeiten wie Straßenreinigung
und Müllsammeln sind unter unzu-
mutbaren Bedingungen zumeist
Christen und anderen Minderheiten
vorbehalten.

Viele müssen mit ihren ganzen Fa-
milien inZiegeleienuntererbärmlichen
Bedingungenlebenundschuften.

Bereits bei der schulischenAusbil-
dungundderBewerbungumArbeits-
stellen sind Christen benachteiligt.
Mehr denn je ist daher eine speziell
für christliche Kinder ausgerichtete
vorbereitendeAusbildungzwingende
Notwendigkeit, um der weiteren

AusgrenzungderChristenentgegen-
zuwirken. Bei seinem Deutschland-
Besuch im August 2014 berichtete
der pakistanische Pfarrer und Men-
schenrechtler Nisar Barkat aus
Faisalabad über das Projekt "Schul-
bildung statt Kinderarbeit", das von
der IGFM finanziell mitgetragen wird.
ÜberwiegendchristlicheKindererhal-
ten hier eine einjährige Vorschulaus-
bildung, die ihnen den Einstieg ins
normale Schulsystem ermöglicht.

Blasphemiegesetz

Hauptkritikpunkt vieler Menschen-
rechtsorganisationen istdasseit1991

mit derTodesstrafeverbundeneBlas-
phemiegesetz,dessenMissbrauch in
den letzten Jahren zu Lasten nicht
anerkannter religiöser Minderheiten
zugenommen hat. Nach § 295C des
Strafgesetzbuches ist die Lästerung
desProphetenMohammedzwingend
mit derTodesstrafe verbunden. Nach
diesem Gesetz werden überpropor-
tionalvieleNichtmuslimeoftausGrün-
den persönlicher Rache und Hab-
sucht angeklagt. Nach dem "Evi-
denz-Law"von1984habenbestimmte
Aussagen eines männlichen Nicht-
muslimsnurdenhalbenBeweis-/Zeu-
gen-Wert.

Für die folgenden fünf inTodeszellen einsitzenden Christen
bitten wir um Ihren Beistand und Einsatz

Asia Bibi: Seit November 2010 sitzt die christliche
Landarbeiterin und FamilienmutterAsia Bibi wegen
angeblich blasphemischer Äußerungen gegenüber
islamischenArbeitskolleginnen in einer Todeszelle.
Weil sie sich öffentlich für die FreilassungAsia Bibis
bzw. für ein faires Gerichtsverfahren eingesetzt hat-
ten, wurden der islamische Gouverneur Salman
Taseer und der christliche Minister für Minderheiten
Shabaz Bhatti Anfang 2011 umgebracht. Selbst bei
Freispruch sind Christen und auch freisprechende
Richter von der Ermordung durch oft den Gerichts-
saal füllende Islamisten bedroht. Berufungsverhandlungen werden aus vor-
geschobenen Gründen immer wieder verschoben. Im Falle der Asia Bibi
allein seit Weihnachten 2013 bereits fünfmal.

Emmanuel Shafqat und seine Frau Kausar Shagufta:Am 4.April 2014 wur-
den der Christ Emmanuel Shafqat (43 Jahre) und seine Ehefrau Kausar
Shagufta (38 Jahre) ausTobaTek Singh (Provinz Punjab) in einem unfairen
Gerichtsverfahren wegen Blasphemie zumTode verurteilt. LautAnklage und
Urteil sollen sie von ihrem Mobiltelefon eine Textnachricht versandt haben,
die das Ansehen des Propheten Mohammed verletzte. Das betreffende
Mobiltelefon war einen Monat vor der angeblichenTat von Shagufta bei der
Polizei als gestohlen gemeldet worden. Das Ehepaar besitzt nur rudimen-
täre Lese- und Schreibkenntnisse, so dass fraglich ist, ob sie überhaupt
solche SMS hätten schreiben können. Das "Geständnis" von Emanuel
Shafqat wurde jedoch unter Folter vor denAugen seiner Frau und seiner vier
Kinder (5, 7, 10 und 13 Jahre) erzwungen.

Sawan Masih: Im März 2014 verurteilte ein Gericht in Lahore den 35-jähri-
gen Sawan Masih zu Tode. Der einfache Straßenkehrer soll in einem Streit
mit einem muslimischen Freund den Propheten Mohammed beleidigt ha-
ben. Der Prozess wurde in einem Gefängnis geführt, offenbar weil dem
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Angeklagten sonst Lynchmord gedroht hätte. Sawan beteuert bis heute
seine Unschuld. Er erklärte, die Vorwürfe wegen Blasphemie seien Teil ei-
nes Komplotts, mit dem die Christen aus seinem Viertel vertrieben werden
sollten, um Platz für ein Industrieprojekt zu schaffen. Im März 2013 waren
nachdemangeblichenReligionsfreveldesChristenvoneinemmoslemischen
Mob in der von Christen bewohnten Josephs-Kolonie 180 Häuser und Ge-
schäfte von Christen zerstört worden. Dieses Verbrechen wurde auf Video
aufgenommen und war Grundlage einerAnzeige gegen 133 Muslime. Das
Video wurde vor Gericht als Beweismittel nicht zugelassen, und die Musli-
me wurden freigesprochen.

Anwar Kenneth: Seit Juli 2002 ist der vermutliche geistesgestörte Anwar
Kenneth wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt und in einem
Gefängnis der Großstadt Multan eingesperrt.

Setzen Sie sich höflich beim pakistanischen Präsidenten für diese
zum Tode Verurteilten ein:

His Excellency
Mamnoon Hussain
President of the Islamic Republic of Pakistan
Islamabad
Pakistan

via Botschaft der Islamischen Republik Pakistan
Schaperstr. 29, 10719 Berlin

EntführungundZwangsislamisierung
christlicher Mädchen

Die Verwundbarkeit der christlichen Minderheit zeigt sich in einer Reihe
vonFällenvonEntführung,Vergewaltigung,ZwangsverheiratungundZwangs-
bekehrung christlicher Frauen und Mädchen durch muslimische Männer.
Während die Straftäter selber nicht vor Gericht gestellt werden, werden da-
gegen oftmals die Frauen, die Vergewaltigung und Entführung anzeigen,
wegen Ehebruchs angeklagt. Mit der Behauptung, es habe sich um einen
Akt der "Bekehrung und Heirat" gehandelt, versuchen die Täter den Tatbe-
stand des Verbrechens und des Zwangs zu verschleiern. Mit dem "Übertritt"
zum Islam - ob erzwungen oder nicht - gilt die Ehe der christlichen Frau mit
dem christlichen Mann als aufgelöst, denn ein Christ darf nicht mit einer
muslimischen Frau verheiratet sein. Die Frau wiederum macht sich durch
den Verkehr mit dem christlichen Mann des Ehebruchs bzw. des außer-
ehelichen Geschlechtsverkehrs schuldig und kann dafür bestraft werden.

Menschenrechtsorganisationenwiedie IGFM-PartnerorganisationCLAAS
in Lahore haben Schutzhäuser für verfolgte Frauen und Mädchen und für
Konvertiten aus dem Islam eingerichtet.

IGFM-GefangenerAugust 2014:

JamaaAit Bakrim
(Marokko)

Über 10 Jahre musste der jetzt
50jährige marokkanische Christ und
Konvertit JamaaAit Bakrim aufgrund
seines Glaubensbekenntnisses in
Gefängnissen verbringen. NachAb-
schluss des Studiums der Politik-
wissenschaften fand er in Europa
zum christlichen Glauben. SeinAsyl-
antrag indenNiederlandenwurdeab-
gelehnt, und er wurde nach Marok-
ko, in dem es bei ca. 35 Millionen Ein-
wohnernnur8000Christengibt, abge-
schoben. 1994 wurde er für 7 Mona-
te wegen "Evangelisierens" in eine
Nervenheilanstalt eingesperrt. 1996
kam der inzwischen von seiner Fa-
milie Verstoßene für ein Jahr wegen
Aufstellen eines Kreuzes im Hof sei-
nes Hauses ins Gefängnis. Am 28.
Dezember2005verurteilte ihneinGe-
richt inAgadir wegen "Proselytismus"
(6 Monate bis 3 Jahre Haft nach
Art.220 Strafrecht möglich) und "Zer-
störenfremdenEigentums"(bis20Jah-
reHaftmöglich)zu15JahrenGefäng-
nis.JamaahattevorseinemLadenzwei
nichtmehrbenutztehölzerne Telefon-
stangen weggeschafft. Er ist derzeit
alsGefangenerNr.26574 indergröß-
ten marokkanischen Haftanstalt, im
Zentralgefängnis in der Stadt Kenitra,
eingesperrt.

Der Fall wurde u.a. im Juni 2010
von amerikanischen Kongressab-
geordnetenzurSprachegebracht,die
auch die außergewöhnliche Bestra-
fung in Jamaas offenem christlichen
Glaubensbekenntnis sehen. 2012
hatte in Marokko ein staatlicher Rat
islamischerGeistlichereineFatwazur
Hinrichtung von Konvertiten aus dem
Islam erlassen.

Appellieren Sie an König
MohammedVI,sich35Jahrenach
derRatifizierungdes "Internationa-
le Paktes für bürgerliche und poli-
tische Rechte" für die umgehende
Freilassung von JamaaAit Bakrim
und die unverkürzte Freiheit des
Religionswechsels einzusetzen.
Seine königliche Hoheit
Mohammed VI
via Botschaft des Königreiches
Marokko
Niederwallstraße 39, 10117 Berlin
E-Mail: info@rabat.diplo.de

Gedenktage verfolgter Christen im letzten Quartal 2014

16. November "Tag der verfolgten Christen" der EvangelischenAllianz

9. Dezember 9 Uhr -10 Uhr Radio Horeb
IGFM -Sendung "Christenverfolgung heute"

10. Dezember Tag der Menschenrechte

26. Dezember Stephanus-Tag Gedenktag verfolgter Christen
in der Katholischen Kirche
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Ihre Spende überweisen Sie bitte unter dem Kennwort

„Religionsfreiheit“ auf folgendes Konto:

IBAN: DE73 5125 0000 0023 0007 25 Swift-BIC: HELADEF1TSK

IGFM,Taunus-Sparkasse, Kto. Nr. 23 000 725, BLZ 512 500 00

Die Verhaftung von fünf Pastoren-
anwärtern im Frühjahr 2014 und die
öffentlicheAnklage durch vier katho-
lische Bischöfe belegen die prekäre
Situation.EndeApril 2014wurdendie
zukünftigenevangelisch-lutherischen
Pfarrer PetrosYosief, BemnetTesfay,
AkliluTesfay,ErmiasHadguundAron
Mehretu von der Polizei mitgenom-
men und im Polizeirevier Nr. 2 der
Hauptstadt Asmara festgesetzt. Die
Lutherische Kirche zählt zwar wie die
Katholische und Eritreisch-orthodo-
xe Kirche sowie der sunnitische Is-
lam zu den von der Regierung aner-
kannten religiösen Organisationen.
Doch auch diese werden in dem to-
talitären Regime überwacht und ihre
Vertreter sind in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt. In einem Hir-
tenbrief zum Unabhängigkeitstag am
24. Mai 2014 schrieben die vier ka-
tholischenBischöfeEritreasu.a., "Die
Menschen wären nicht gezwungen,
unser Land zu verlassen, wenn die
Lebensbedingungen gut wären", und
erinnern an die Tragödie von Lampe-
dusa vom 3. Oktober 2013, als rund
400 größtenteils aus Eritrea stam-
mende Flüchtlinge, darunter viele
Christen, vor der Küste der italieni-
schen Inselertranken.MankannErit-
rea wegen seines Gefängnischarak-
ters das "NordkoreaAfrikas" nennen.

Die Lage 2013/2014

Im Januar 2013 scheiterte ein
PutschversuchgegendieRegierung.
Im Umfeld dieses Ereignisses wur-
den mindestens zehn Leiter von pro-
testantischen Freikirchen verhaftet.
Die Regierung setzt alles daran, an
der Macht zu bleiben.Auch der Kon-
takt zum Regime im (Nord-)Sudan

Eritrea: Verfolgung von Christen
im "Nordkorea Afrikas"

Nach organisationsübergreifender Meinung gehört Eritrea bei
einem "Index der Verfolgungsländer von Christen" im Jahr 2014
sicher unter die ersten zwölf weltweit. Das US-Außenministeri-
um stuft Eritrea seit 2004 als ein "besonders problematisches
Land" (Country of Particular Concern) ein.

und das Aufkommen eines islami-
schen Extremismus sind eine wach-
sende Gefahr für viele Christen.

Ende 2013 wurden 1200 bis 3000
Bürger lautdes imJuli 2014veröffent-
lichten Berichts "Religionsfreiheit"
des US-Außenministeriums wegen
ihres Glaubens inhaftiert, überwie-
gendChristen.Verhaftetwurdenaber
auch Muslime, die den von der Re-
gierung anerkannten Mufti nicht an-
erkennen. Manchmal, wie bei den
Zeugen Jehovas und islamischen
Frauen, spieltebeider Verhaftungdie
Ablehnung des für beide Geschlech-
ter vorgesehenen Wehrdienstes eine
Rolle. Die meisten wurden allerdings
ausrein religiösenGründengefangen
gehalten und hätten lediglich bei Wi-
derruf ihres Bekenntnisses die Chan-
ce, freigelassen zu werden.

Die Häftlinge werden teilweise un-
ter unmenschlichen Bedingungen in
nicht klimatisierten Transportcon-
tainern inMilitärlagernwieetwa inMai
Serwa in der Nähe der Hauptstadt
Asmaraeingesperrt.ZudenHaftorten
gehören auch die weiter entfernten
Lager Sawa und Gelalo sowie Poli-
zeistationen inAsmara und anderen
Städten.Ungefähr30Christenkamen
bis Mitte 2014 in Gefangenschaft zu
Tode. Hierzu gehört z.B. nachAnga-
ben von Open Doors die 30jährige
Wehazit Berhane Debesai, die Mitte
Oktober 2013 im Gefängnis von Adi
Quala nahe der Grenze zu Äthiopien
starb. Nachdem sie es abgelehnt
hatte, ihren Glauben zu widerrufen,
wurde ihr dringend benötigte medizi-
nische Hilfe verweigert.

Verhaftungen von Eritreern 2013/
2014, auch in Ägypten

Für das Jahr 2013 kann man nach
Angaben verschiedener Quellen von
mindestens 400 neu in Eritrea inhaf-
tierten Christen ausgehen. So nah-
men am 24.August 2013 eritreische
Behörden ca. 30 Mitglieder der
"Church of the Living God" im Ort
Kushet in Nähe zur Hauptstadt
Asmara fest. Im Oktober 2013 wur-
den150 imGebetversammelteChris-
ten einer nicht anerkannten frei-
kirchlichen Gemeinde in Maitemanei,
einem Stadtteil vonAsmara, verhaf-
tet.NachInformationenvonBarnabas
Fund wurden tausende eritreisch-
christliche Flüchtlinge unter erbärm-
lichen Bedingungen in ägyptischen
GefängnissenaufderSinai-Halbinsel
eingesperrt. Viele durchlitten Folter,
Hunger und Missbrauch. In der ers-
tenJahreshälfte2014wurdenüber100
eritreische Christen, darunter 52
Männer und 28 Frauen, auch Kinder
und Jugendliche, in ein Militärcamp
in die Wüste gebracht.

Informationen über dieArbeit des

Arbeitsausschusses

„Religionsfreiheit“

erhalten Sie bei der

IGFM

Borsigallee 9

60388 Frankfurt/M

Tel. 069-420108-0

Fax. 069-420108-33

e-mail: religion@igfm.de

www.igfm.de
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PapstJohannesPaul IIbezeichnete ineinerAnsprachedasGebietderheuti-
genTürkeials "HeiligesLandderUrkirche".Paulusgründete inKleinasienviele
Gemeinden.DiewichtigstenKonziliender frühenKirche fandenhierstatt (z.B.
Konzile von Nicäa, Konstantinopel, Ephesus). Bis zum Fall Konstantinopels
1453warByzanzaufdemGebietderheutigenTürkeidaszweitegroßechristli-
cheZentrumnebenRom.

Mentalitätenmuster

Prinzipiell ist die Türkei seit den Zeiten Ata Türks, des Begründers der
modernen Türkei in den 20er und dreißiger Jahren, ein religionsneutraler
oder laizistischer Staat.Als Staatsreligion wurde der Islam 1928 abgeschafft,
die Verfassung von 1982 definiert die Türkei als säkularen Staat mit dem
Recht auf Religionsfreiheit. So gibt es etwa in der Türkei im Gegensatz zu
SaudiArabien Kirchengebäude, christliche Gemeinden, Gottesdienste und
Ordensniederlassungen. Dennoch kann man sagen, dass Christen im Sin-
ne eines Mentalitätenmusters, dass jeder echte Türke sunnitischer Mos-
lem ist, keine gleichberechtigten Staatsbürger sind. Der Staat ist faktisch
eine sunnitische Republik mit entsprechender Förderung des Islam bis hin
zur Unterhaltung von islamischen Predigern und Fakultäten.

Mehrfach hat die EU ein gerechtes Bild von Christen in Medien und
Unterrichtsmaterialien eingefordert.

Zentrale Probleme, die gelöst werden müssen

Ein zentrales, grundsätzliches Problem ist der fehlende Rechtsstatus der
Patriarchate und der christlichen Gemeinden. Unter dem Namen der Ge-
meinden kann kein Besitz ins Grundbuch eingetragen werden; Gemeinden
können kein Eigentum erwerben, sie können noch nicht einmal ein Konto
eröffnen. Die theologischenAusbildungsstätten der griechisch-orthodoxen
und armenischen Christen sind seit 1971 bzw. 1969 geschlossen und kön-
nen trotz aller staatlicher Versprechungen nicht wieder geöffnet werden.
Das 2011 gegebene Versprechen Erdogans, zahlreich enteignete Immobili-
en zurückzugeben, wird nur zögernd umgesetzt. Der Neubau von Kirchen
ist durch Gesetzesänderungen prinzipiell möglich, stößt aber auf bürokrati-
sche Schikanen, wie an dem geplanten Neubau einer syrisch-orthodoxen
Kirche in Istanbul zu belegen ist. Die griechisch-orthodoxen, armenisch-
und bulgarisch-orthodoxen Christen werden als Minderheit im Sinne des für
dieTürkische Republik konstituierenden Lausanner Vertrages von 1923 an-
gesehen und können eigene Schulen und Sozialeinrichtungen unterhalten;
die syrischen, katholischen und protestantischen Christen werden jedoch
restriktiv nicht zu den in Lausanner Vertragswerk erwähnten nichtmusli-
mischen Minderheiten gezählt. Das in den Klöstern des TurAbdin (Südost-
Türkei) gepflegte Aramäisch entspricht der Sprache Jesu, deren 1997 er-
folgtes offizielles Lehrverbot für eine moderne Türkei völlig unverständlich ist,
und dieses Verbot muss zurückgenommen werden.

Brennpunkt TurAbdin

Die internationale Gemeinschaft erwartet ohneAbstriche die von Minister-
präsident Erdogan mit dem Reformpaket vom 30. September 2013 ange-
kündigte vollständige Rücknahme der gerichtlich verfügten Landenteignun-
gen des syrisch-orthodoxen Hauptklosters Mar Gabriel.Allerdings erkannte
der türkische StaatAnfang 2014 erstmals Ländereien des syrisch-orthodo-
xen Klosters Mor Gabriel an. Insgesamt 12 Parzellen wurden dem Kloster
im Südosten der Türkei mit Grundbucheintrag zugesprochen. Weite Teile
des Klosterbesitzes, obwohl Jahrhunderte lang in Besitz und bewirtschaf-
tet, werden aber noch bestritten.

Die Unterstützung des Klosters Mar Gabriel und der Christen imTurAbdin
sind ein langjährigesAnliegen der IGFM. Praktische Hilfe leistete die IGFM
u.a. mit der Lieferung und Bereitstellung von Laptops für Lehrer für den
mobilen Religionsunterricht in entlegenen Regionen des TurAbdin.

Bedrängte Christen in der Türkei (I):

Zwischen Hoffnung und Bedrohung Nicht vergessen!
Touristen sollten die bestehenden
christlichenGemeindenundderen
Gottesdienste besuchen, etwa die
deutsche evangelische und deut-
sche katholische Gemeinde in
Istanbul und die ökumenische
Nikolausgemeinde inAntalya, und
bei Reisen überhaupt nach christ-
lichen Gottesdienstmöglichkeiten
fragen.

Vom 27.9. bis 5.10.2014 unter-
nahm eine sechsköpfige IGFM-
Delegation unter Leitung des Vor-
sitzenden Edgar Lamm ihre achte
Mission seit 1984 zur Untersu-
chung der Lage der Christen in der
Türkei. Besucht wurden das von
Enteignungen weiterhin bedrohte
Kloster Mar Gabriel und das Klos-
ter St. Maria, die Siedlungsgebiete
der assyrischen Christen im Tur
Abdin sowie die christlichen Ge-
meinden, die Patriarchatsitze in
Istanbul und das seit 1971 ge-
schlossene Priesterseminar der
griechisch-orthodoxen Kirche auf
der Insel Chalki.
Über die Gespräche mit christli-
chen Würdeträgern, Politikern und
Bürgern, Eindrücke und sonstigen
Erkenntnisse sowie den aktuellen
Forderungskatalog der IGFM zur
Religionsfreiheit in der Türkei er-
fahren Sie mehr in der kommen-
den Ausgabe dieser Information
"Verfolgte Christen aktuell".


